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Samtgemeinde Sottrum
Der Samtgemeindebürgermeister

Sottrum, den 26.07.2023

Beschlussvorlage Nr. SG/2022/263 BV

Federführend:
Bildung, Soziales und Kultur

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

17.11.2022 Schulausschuss der Samtgemeinde Vorberatung
08.12.2022 Ausschuss für Finanzen, Personal und 

Organisationsentwicklung
Vorberatung

15.12.2022 Samtgemeindeausschuss Vorberatung
15.12.2022 Rat der Samtgemeinde Sottrum Entscheidung

Schulsozialarbeit an den Schulen der Samtgemeinde Sottrum

Sachverhalt:

Die Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe e.V. ( SoFa) hat für die Grundschulen, die 
Schule an der Wieste und das Gymnasium die Tätigkeitsberichte für das Schuljahr 2021/2022 
vorgelegt. Diese sind der Vorlage als Anlage beigefügt. Die Tätigkeitsberichte werden in der 
nächsten Sitzung des Schulausschusses am 26.01.2023 von der SoFa e.V. vorgestellt.

Grundschulen
Bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 betrug die wöchentliche Stundenanzahl der 
eingesetzten Fachkräfte der SoFa e. V. an den Grundschulen 35 Stunden in der Woche, die  
sich wie folgt verteilen:
Grundschule Ahausen = 6 Stunden
Grundschule Bötersen = 6 Stunden
Grundschule Horstedt = 11 Stunden
Grundschule am Eichkamp 
mit Außenstelle Morgenstern = 12 Stunden
Die Gesamtkosten belaufen sich für 2022 auf 59.429,64 €. Eine Co-Finanzierung durch das 
Land Niedersachsen erfolgt nicht. Im Haushalt 2023 sind die Ansätze in den Produkten 
211001 bis 211005 der Grundschulen unter 429101 (bis 2022 unter 401900) veranschlagt.

Gymnasium Sottrum
Die wöchentliche Stundenanzahl der Schulsozialarbeit beim Gymnasium beträgt 8 Stunden. 
Die Kosten belaufen sich für 2022 auf 13.661,08 €. Eine Co-Finanzierung durch das Land 
Niedersachsen erfolgt nicht. Im Haushalt 2023 ist der Ansatz unter 217001.429101 (bis 2022 
unter 217001.401900) veranschlagt. 

Schule an der Wieste
Die Landesschulbehörde stellt der Schule an der Wieste eine unbefristete 100%-Stelle zur 
Verfügung. Zusätzlich übernimmt die Samtgemeinde weitere 20 Stunden wöchentlich. Eine 
Aufstockung von 10 auf 20 Stunden wöchentlich konnte nach dem Beschluss durch den 
Samtgemeindeausschuss am 30.06.2022 zum 01.09.2022 erfolgen. Die Kosten belaufen sich 
für 2022 auf 22.841,76 €. Im Haushalt 2023 ist der Ansatz mit 34.200 € unter 216001.429101 
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(bis 2022 unter 216001.401900) veranschlagt. Die Erhöhung kommt durch die 
Stundenaufstockung zustande, die in 2022 nur für 4 Monate zum Tragen kam.
 
Die Verwaltung sieht keine Veranlassung für eine Veränderung und schlägt vor, dass die 
Vereinbarung mit der SoFa e.V. über die Durchführung der Schulsozialarbeit in den Schulen 
der Samtgemeinde fortgeführt wird.
 
Beschlussvorschlag:

1. Der Schulausschuss nimmt die Tätigkeitsberichte über die Schulsozialarbeit an den Schulen 
der Samtgemeinde Sottrum zur Kenntnis.

2. Die Vereinbarung mit der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe e.V. ( SoFa) 
über die Durchführung der Schulsozialarbeit in den Schulen der Samtgemeinde wird im Jahr 
2023 fortgeführt.

Samtgemeindebürgermeister
___________________________________________________________________________
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Jahresbericht 2021/2022 

 

Schulsozialarbeit  

an der Aue-Grundschule in Ahausen und  

an der Grundschule Bötersen 

 

Stand September 2022 

 

Von Kerstin Kramer, staatlich anerkannte Atem- , Sprech- und 
Stimmtherapeutin, heilpraktische psychotherapeutische Beraterin 
und Logotherapeutin 
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1.Vorwort                                                                                                                                            

Die Schulsozialarbeiterin Kerstin Kramer ist seit November 2021 an 

den Grundschulen Bötersen und Ahausen tätig. Die Arbeitszeit 

umfasst pro Schule 6 h die Woche. Davon ist sie jeweils 3,5-4 Stunden 

vor Ort, 1 Stunde bleibt für die Vor- und Nachbereitung der 

Streitschlichterausbildung und des Schulkompetenztrainings. Und 1-

1,5 h wird genutzt für administrative Aufgaben, Elterngespräche, 

verpflichtende Termine bei kooperierenden Behörden und dem Träger 

SoFa e.V., wie z.B. Teamsitzungen und Supervisionen. 

 

2. Vorstellung des Trägers 

 

Die Mitarbeiter der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe 

(SoFa e.V.) beraten, begleiten und unterstützen Familien, Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene in Krisensituationen. Der Verein 

verfügt über ein qualifiziertes Team von Fachkräften aus 

unterschiedlichen Professionen, die in der vom Jugendamt oder 

gerichtlich initiierten Arbeit der Familienhilfe tätig sind, sowie in 

den Schulen als Sozialarbeiter und schülerbegleitende Assistenzen, in 

Jugendfreizeiteinrichtungen und Streetworker-Projekten, aber auch 

der Wiedereingliederung von jungen Erwachsenen und vielem mehr. 

 

Schulsozialarbeit an der Grundschule Ahausen 

 

Frau Kramer hat zu Beginn ihrer Tätigkeit in der Grundschule 
Ahausen den Schwerpunkt auf Streitschlichtung in der 3-ten Klasse 
gelegt. Durch den Umstand, dass diese Klasse viele Schülerwechsel 
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hatte, war der Klassenverband eher instabil. Anfangs fanden viele 
Einzel-, und Gruppengespräche statt. Es zeichnete sich ab, dass die 
Probleme der Kinder nicht an nur einem Tag in der Woche zu lösen 
waren. Es hätte eine regelmäßige, kontinuierliche Begleitung 
erfordert. Somit entstand die Idee, die gesamte Klasse als 
Streitschlichter auszubilden, als Hilfe zur Selbsthilfe. Die Klasse 
startete insgesamt ruhiger ins 4-te Schuljahr.  

Frau Kramer bietet seit September 2022 in den ersten Klassen 
Sozialkompetenztraining an.  Es finden auch immer wieder 
Einzelgespräche statt, in denen es vornehmlich um Streitschlichtung 
geht.  

 

Schulsozialarbeit an der Grundschule Bötersen 

 

Der Schwerpunkt der Schulsozialarbeit im Jahr 2021/22 lag bei dem 
Sozialkompetenztraining in den ersten Klassen. Die Arbeit mit 
einzelnen Kindern oder Kleingruppen dieser Klassen wäre wichtig 
gewesen, konnte aber aus organisatorischen Gründen nicht 
umgesetzt werden.  

Zudem wurde für einige Schüler der 4-ten Klasse ein 
Streitschlichterprogramm angeboten. 

Es fanden auch immer wieder Einzelgespräche statt, in denen es in 
der Regel um Streitschlichtung ging.  

Im neuen Schuljahr 2022/23 liegt der Schwerpunkt bisher wieder bei 
der Schulsozialarbeit mit den 1-ten Klassen.  

 

Fazit der Arbeit in beiden Schulen 

 

Da die Schulsozialarbeit in beiden Schulen auf 6 Stunden beschränkt 
ist, ist es für die Schulsozialarbeiterin kaum möglich, unterstützend 
tätig zu sein. Die Möglichkeit einer kontinuierlichen Arbeit, 
Durchführung von Maßnahmen, Begleitung von Lösungsansätzen mit 
einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen ist nicht gegeben. So bleibt 
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nur das Klassenangebot und die Einzelgespräche in akuten 
Situationen.  

Eine Aufstockung der Stunden wäre an beiden Schulen dringend 
erforderlich, um eine Entlastung der Lehrer und eine frühe Hilfe für 
belastete Kinder gewährleisten zu können.  

 

Dieser Bericht basiert auf den Beobachtungen und Erkenntnissen der 

Schulsozialarbeiterin Kerstin Kramer. Die nachfolgenden 

Unterschriften der jeweiligen Schulleitungen entsprechen lediglich der 

Kenntnisnahme und müssen nicht die Schlussfolgerungen oder 

Einschätzungen der Schulsozialarbeit in vollem Umfang teilen. 

 

 

 

Schulleiterin Isabel Salmen     

 

 

 

Stellvertr. Schulleiterin Christina Silber-Weidenfeld    

 

 

 

Schulsozialarbeiterin Kerstin Kramer         
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Jahresbericht 2021/2022 
 
 
 

Schulsozialarbeit am Gymnasium Sottrum  
und der Grundschule am Eichkamp  

mit Außenstelle Morgenstern Grundschule,  
sowie der Oberschule an der Wieste 

 
 
 
 
 

Stand September 2022 
 
 
Angefertigt von Antje Klees, Bereich Schulsozialarbeit 
Traumapädagogin und traumazentrierte Fachberatung, Heilpädagogin 
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1. Vorwort 

 
Im vorliegenden Bericht gibt Frau Klees einen zusammenfassenden Rückblick auf die Arbeit an 

den Grundschulen (ca. 300 Schüler*innen), sowie dem Gymnasium (ca. 600 Schüler*innen) und 

der Oberschule an der Wieste (ca. 600 Schülerinnen und Schüler) im Schuljahr 2021/22, wobei 

Frau Klees an der OBS lediglich im ersten Schulhalbjahr zusätzlich tätig gewesen ist. Für die 

Grundschule am Eichkamp mit Außenstelle Morgenstern Grundschule stehen insgesamt 12 

Stunden die Woche zur Verfügung und dem Gymnasium 8 Stunden, plus anteilig eine 

Ferienausgleichszeit von 2 bis 3 Stunden pro Woche für beide Schulformen zusammen. Von den 

Gesamtstunden entfallen im Normalfall ca. 80% auf die reine Präsenzzeit innerhalb der Schule am 

Vormittag, sowie verpflichtenden Terminen beim Träger SoFa e.V. oder kooperierenden Behörden. 

Ca. 20% stehen am Nachmittag für Elterngespräche, Hausbesuche und Teilnahme an schulischen 

Veranstaltungen oder Konferenzen, bei denen die Anwesenheit des Schulsozialarbeiters 

eingeplant ist, zur Verfügung. Zudem wird diese Zeit vielfach für administrative Aufgaben genutzt, 

wozu die Dokumentation von Fällen zählt, Kommunikation und Schriftwechsel mit zuständigen 

Personen, Ämtern und Behörden, sowie den Planungs- und Vorbereitungsphasen für Einheiten 

des Sozialtrainings, oder beratenden Gesprächsterminen. Die Tätigkeit an der Oberschule sollte 

die Zeit bis zur Wiederaufnahme seitens Frau Prüllage nach Beendigung ihrer Erziehungszeit im 

Februar 2022 überbrücken und belief sich im Schnitt auf ca. 6 bis 8 Stunden die Woche.  

 

 

2. Vorstellung des Trägers 

 
Die Mitarbeiter der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (SoFa e.V.) beraten, begleiten 

und unterstützen Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Krisensituationen. Der 

Verein verfügt über ein qualifiziertes Team von Fachkräften aus unterschiedlichen Professionen, 

die in der vom Jugendamt oder gerichtlich initiierten Arbeit der Familienhilfe tätig sind, sowie in den 

Schulen als Sozialarbeiter und schülerbegleitenden Assistenzen, in Jugendfreizeiteinrichtungen 

und Streetworker-Projekten, aber auch der Wiedereingliederung von jungen Erwachsenen und 

vielem mehr. 

 

 

3. Netzwerkarbeit 

 
Frau Klees nimmt regelmäßig an Teamgesprächen und Supervisionen des Trägers SoFa e.V. teil. 

In diesem Rahmen finden unter anderem Fallsupervisionen, Informationen und kollegiale 

Beratungen zu Hilfen und Institutionen im Landkreis statt, um eine professionelle Arbeit zu 

gewährleisten.  

In diesem Schuljahr fanden solche Treffen vielfach immer noch virtuell über Videokonferenzen 
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statt, damit das Pandemie-Risiko möglichst gering gehalten werden konnte. Die Zusammenarbeit 

mit den Kolleg*innen der SoFa e.V., die an den anderen örtlichen Grundschulen der 

Samtgemeinde verortet sind, gestaltet sich unproblematisch und zielorientiert. Der Jugendtreff 

(Streetworker) wurde wieder geöffnet, eine Kooperation konnte stattfinden.  Die Zusammenarbeit 

mit dem Jugendamt konnte in diesem Schuljahr in vielen verschiedenen Fällen weiter 

vertrauensvoll ausgebaut werden und fand einen sehr positiven Verlauf. In der Regel verlief die 

Kommunikation und Zusammenarbeit via Telefon und Mail, allerdings machten die hohen 

Fallzahlen von Kindeswohlgefährdungsanzeigen Kooperationen vor Ort unabdingbar, bis hin zu 

Inobhutnahmen innerhalb der Schule. Die Anzahl an konkreten Gefährdungsanzeigen beim 

Jugendamt Rotenburg und anonymisierten Beratungen über den allgemeinen sozialen Dienst 

(ASD), die von Frau Klees als Schulsozialarbeiterin mit den jeweiligen Schulleiter*innen 

vorgenommen werden mussten, sind in der Anzahl weiter auf einen sehr hohen Stand.  

Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Soziale Arbeit an Schulen des Landkreises Rotenburg in 

landesschulbehördlicher Verantwortung, konnte wieder in vollem Umfang, aber via Videokonferenz 

stattfinden. In diesem Arbeitskreis haben alle Schulsozialarbeiter des Kreises Rotenburg die 

Möglichkeit, sich über aktuelle Themen und Problematiken auszutauschen, gerade auch in Bezug 

auf Sozialtraining, Kooperationen zwischen Jugendamt, Gemeinden und Schule etc.  

Die Kooperation mit der Polizeistation von Sottrum und der Polizeiinspektion Rotenburg im 

Hilfebedarfsfall, sowie zur Gemeindeverwaltung in entsprechenden Fällen gestaltet sich nach wie 

vor positiv, unkompliziert und zielorientiert. Projekt- und Präventionsarbeiten mit der 

Polizeiinspektion Rotenburg z.B. der Aktion „gelbe Füße“, oder im Falle von „Wir sind stark“ für die 

Schuljahrgänge 6 konnten wieder stattfinden, obwohl wir dafür pandemiebedingt mehrfach in die 

Planungsphase gehen mussten. Am Gymnasium konnte zudem eine neue Präventionseinheit zum 

Themenschwerpunkt „Umgang mit sozialen Medien“ implementiert werden. 

Der Kontakt und Austausch mit Anbietern für schulische Nachhilfe in den Nachmittagsstunden fand 

im Bedarfsfall statt. Leider konnte die Kirche innerhalb des Schuljahres auch in diesem Jahr 

pandemiebedingt kein Angebot machen. Es war immer eine wichtige und vor allem kostenfreie 

Möglichkeit für Schüler*innen Wissenslücken aufzuarbeiten. Der Bedarf ist in Folge der Pandemie 

nur umso mehr gestiegen, kann aber nur bedingt mit dem Angebot des Nachhilfebüros in Sottrum 

aufgefangen werden, da es hohe Kosten verursacht. Nur bei Eltern, die einen Teil ihres 

Lebensunterhaltes über das Sozialamt oder das Jobcenter bestreiten, kann eine 

Kostenübernahme beantragt werden, und dies ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand für Schule 

und Schulsozialarbeit verbunden.  
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4. Die Schulsozialarbeit am Gymnasium in Sottrum 

 
4.1. Rückblick reaktive Arbeit  

 
Der Schwerpunkt der Schulsozialarbeit 2021/22 lag das gesamte Jahr über am Gymnasium in der 

Einzelfallhilfe mittels Beratungsarbeit von Schüler*innen. Die bisherigen Beratungszeiten, am 

Dienstag und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr als offene Beratungszeit wurden 

beibehalten. Die Schüler*innen fanden so ein niederschwelliges Beratungsangebot, dass sie auch 

kurzfristig vor Ort nutzen konnten.  

Über dieses freie Angebot hinaus wurden aber auch feste Gesprächstermine angeboten, auch 

über dieses Zeitfenster und den oben genannten Tagen hinweg. Diese geben die Möglichkeit, 

ausführlicher und vorbereitet eine Thematik zu erörtern und ggf. bereits mögliche Hilfestellungen 

zu sondieren. Die Beratungszeiten werden auch im Bedarfsfall erweitert, um z.B. bei 

Elterngesprächen mit Schulleitung und Klassenlehrern als neutrale Person mit anwesend zu sein, 

und bei einem Lösungsprozess zu helfen. Neben den verschiedenen Gesprächen mit 

Schüler*innen im Bereich der individuellen Einzelfallhilfe, wurden aber auch 

Vermittlungsgespräche in Konfliktfällen von Kleingruppen und ganzer Klassen mit Lehrkräften 

angeboten, z.B. in Bezug auf das Thema Mobbing. 

Das Beratungsangebot wird von Schüler*innen, deren Sorgeberechtigten, sowie den 

verschiedenen Lehrkräften nach wie vor gut angenommen und wird von Jahr zu Jahr mit 

steigender Tendenz genutzt. Dies kann auf die beiderseitigen positiven Erfahrungen in Bezug auf 

die Zusammenarbeit zurückgeführt werden, aber auch auf die Kontinuität der Schulsozialarbeit 

ohne Personalwechsel. Die Folgen der Pandemie waren aber auch am Gymnasium deutlich zu 

spüren, die Beratungsfälle nahmen in einem so starkem Maße zu, dass die wöchentlichen 8 

Stunde regelmäßig überschritten wurden, da auch der Anteil an beratenden Hausbesuchen, 

Terminbegleitungen beim Jugendamt in Rotenburg u.ä. zunahmen. Viele Schüler*innen suchten in 

den Nachmittagsstunden oder am Wochenende das Gespräch, da sie zu Hause massiven 

Konflikten gegenüberstanden. 

Grundsätzlich haben die Schüler*innen im Übergang von der Grundschule zu weiterführenden 

Schulen und den damit verbundenen Unsicherheiten im neuen Umfeld oft ähnliche Probleme, die 

sie dann der Schulsozialarbeiterin nennen. Es herrschen gesteigerte Arbeitsanforderungen, sowie 

Unsicherheiten in der Auseinandersetzung mit fremden Schüler*innen anderer Schulen, und deren 

ganz individuellen Erfahrungen zu unterstützenden Systemen, wie Beratungslehrkräften und 

Schulsozialarbeit, denn diese werden nicht an allen Schulen angeboten. Zum anderen ist es 

entwicklungspsychologisch bedingt, da die Schüler*innen  in die herausfordernde Zeit der Pubertät 

kommen, in der neue Autonomieansprüche geltend gemacht werden, aber auch gleichzeitig mehr 

Verantwortungsbewusstsein abverlangt wird.  
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Bei dem Konfliktspektrum der Schüler*innen in dieser Stufe muss besonders der Umgang mit 

sozialen Medien erwähnt werden. Dieser nimmt plötzlich einen sehr hohen Stellenwert ein, da die 

meisten Schüler*innen spätestens mit Beginn der Sekundarstufe ein Smartphone bekommen, die 

Erfahrungswerte damit aber noch zu gering sind, und elterliche Aufklärung oder Kontrolle nur 

bedingt stattfinden kann. Viele der Schüler*innen sind sich der eventuellen Folgen von 

Textnachrichten noch nicht bewusst, nutzen dieses Medium aber um Anderen gegenüber Dinge zu 

äußern, die sie so niemals jemandem sagen würden, wenn er ihnen gegenüberstünde. Damit 

ergibt sich ein enormes Konfliktpotential, welches sich noch durch die Tatsache erhöht, dass die 

Schüler*innen in dieser Altersstufe hoch sensibel auf Kritik jeglicher Art reagieren. Cybermobbing 

ist daher inzwischen oft eine Folge, die die Schüler*innen in Konflikte treibt und die sie die 

Schulsozialarbeit aufsuchen lassen. Ein Thema, welches im vergangenen Schuljahr stark an 

Gewicht zugenommen hat, ist das sogenannte Cybergrooming. Schüler*innen berichten nun 

häufiger von sexuellen Übergriffen im digitalen Netz und realen Traumata. Grundlage hierfür ist die 

Nutzung sozialer Plattformen, die überwiegend die Kommunikation via Fotos anbietet. Hier muss 

dann auch entsprechend sensibel mit den Situationen umgegangen werden, wenngleich trotzdem 

auch Eltern, Sorgeberechtigte und Polizei hinzugezogen werden müssen. 

Eine persönliche Vorstellung von Frau Klees, fand wie im Jahr zuvor zu Schuljahresbeginn in der 

neuen Jahrgangsstufe 5 mittels Hospitationen im Unterricht und in Absprache mit den 

entsprechenden Lehrkräften statt. 

Jede Beratung findet grundsätzlich freiwillig und unter Einhaltung der Schweigepflicht statt. Sollten 

sich seitens der Schüler*innen, Eltern, Lehrkräften etc. konkrete Vermittlungsanliegen ergeben, 

kann der Schulsozialarbeiter in Bezug auf bestimmte Personen, vom Betroffenen selbst oder 

dessen Erziehungsberechtigten, davon entbunden werden. Die Schweigepflicht unterliegt 

gesonderten Regelungen, wenn sie in den Bereich der Kindeswohlgefährdung unter §8a SGB VIII 

fällt, hier ist nach festgelegten Vereinbarungen zwischen Jugendamt und Schule zu verfahren.  

Die Intensität der Beratung variiert je nach Problemlage und Gesprächsbereitschaft. Manchmal 

können bereits beim ersten Treffen Möglichkeiten zu einer Lösung gefunden werden, manchmal 

werden regelmäßige Beratungsgespräche über einen längeren Zeitraum benötigt, dies ist auch in 

sehr starkem Maße von der jeweiligen Thematik, den beteiligten Personenkreisen und der 

Arbeitsbereitschaft abhängig.   
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Thematisch können die Beratungsfälle am Gymnasium in folgende Gruppen unterschieden 

werden, wobei die Unterpunkte keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und die 

Reihenfolge keinen Rückschluss auf die Anzahl der Beratungen zulässt: 

▪ Schulbezogene Problematiken 

o Spannungen innerhalb schulischer Gemeinschaften und Klassen (z.B. Mobbing 

oder Stalking) 

o Lernschwierigkeiten und Prüfungsangst in den unterschiedlichen Klassenstufen 

o Schulabsentismus/Schulvermeidung 

o Schwierigkeiten in den Übergangsphasen von der Grundschule zum Gymnasium 

und vom Gymnasium ins Studium bzw. den Beruf 

o Verstöße gegen die Schulordnung (störendes Verhalten wiederkehrender Art oder 

im besonderen Maße andere Personen gefährdend oder sogar verletzend) 

o Unterstützung der Lehrkräfte im Umgang mit einzelnen Schüler*innen 

 
▪ Persönliche Problematiken, im Familienumfeld und im Freundeskreis 

o Vernachlässigung/Missbrauch/Drogenkonsum von Sorgeberechtigten 

o Gewalterfahrungen, sexuelle Übergriffe, Traumata, Cybergrooming 

o Selbstverletzendes Verhalten bis hin zur Suizidgefährdung 

o Trennung der Eltern und daraus resultierende Probleme 

o Essstörungen, eigener Drogenkonsum inkl. Spielsucht, eigene Gewalttätigkeit  

o Innerpersönliche Entwicklungsschwierigkeiten (sexuelle Orientierung oder 

Genderkonflikt) 

o Allgemeine familiäre Spannungen, vor allem in Folge der Pandemie (z.B. nach 

Arbeitsplatzverlust der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten) 

o Freundschaften (Streitschlichtung) 

o Umgang mit Tod und Trauer 

o Interkulturelle Konflikte / Identitätsentwicklung in Bezug auf Migrationshintergründe 

oder infolge besonderer religiöser Vorgaben 
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Es war nach wie vor hilfreich, zwischen den Sorgeberechtigten, den Schüler*innen, sowie den 

entsprechenden Lehrkräften, konkrete Handlungsrahmen zu verabreden, auch wenn dies 

pandemiebedingt erschwerten Bedingungen unterlag, wie z.B. vermehrten Hausbesuchen seitens 

Schulsozialarbeit, weil keine schulfremde Person das Gebäude betreten durfte, oder später nur 

unter entsprechenden Regelungen wie der Nachweispflicht von aktuellen negativen Covid19-

Testergebnissen oder einem Impfnachweis. 

Insgesamt zeigt sich, dass bei intensiver Mitarbeit der Eltern, den Schüler*innen besser geholfen 

werden konnte. Die Beratungssituationen von Sorgeberechtigten, die sich eine neutrale 

Unterstützung und professionelle Beratung innerhalb der Schule wünschen, ist fortwährend 

wichtiger Bestandteil der Schulsozialarbeit am Gymnasium. Sie wird vor allem genutzt, wenn sich 

ihre Kinder in „schwierigen Phasen“ befinden, und sich die Problemsituationen nicht allein mit 

Extraprogrammen auf rein schulfachlicher Ebene lösen lassen, wie z.B. Nachhilfeunterricht in 

einzelnen Fächern. Die unterschiedlichen Vorstellungen und Handhabungen auf methodisch-

didaktischer Ebene auf beiden Seiten der Schüler*innen, sprich Lehrersicht und die der Eltern und 

Sorgeberechtigten, führen manchmal zu Konflikten, die einen längerfristigen Beratungsraum 

einnehmen. In einzelnen Fällen war hier auch eine Empfehlung und Vermittlung an Psychologen, 

Therapeuten und dem Sozialpädiatrisches Zentrum in Rotenburg (SPZ), sowie der KJP (Kinder- 

und Jugendpsychiatrie) notwendig und wirksam.  

Die Kooperation mit dem Jugendamt Rotenburg ist im Bedarfsfall natürlich ebenso zu einem festen 

Bestandteil der Beratung und Inanspruchnahme geworden. In diesem Schuljahr nahm die Anzahl 

von Schüler*innen in starkem Maße zu, die eine Beratung aufsuchten, um die Möglichkeiten zu 

evaluieren, damit sie mit Hilfe des Jugendamtes nicht mehr zu Hause leben müssten. Der Bereich 

starker psychischer Belastungen mit der Folge von Selbstverletzungen und suizidalen Gedanken 

spielte in diesem Rahmen eine große Rolle und bedurfte besondere Schutzräume. Leider war die 

Unterbringung in der KJP (Kinder- und Jugendpsychiatrie) nicht immer möglich, da Eltern und 

Sorgeberechtigte eine Betreuung in klinischer Art nicht immer befürworteten.  

Trotz der wiederhergestellten Unterrichtsversorgung in Präsenzunterricht im Laufe des Jahres, mit 

Wegfall der Maskenpflicht und Covid-Testungen bei entsprechenden medizinischen Nachweisen, 

war die Anzahl von absenten Schüler*innen in Einzelfällen gegeben. Dies führte auch im Bereich 

der Schulsozialarbeit zu einem Mehraufwand, da Gespräche mit Eltern/Sorgeberechtigten und 

Schüler*innen in Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten zur Wiedereingliederung gesucht 

wurde. 
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4.2. präventive Arbeit, Sozialtraining 

 

1. „Lions Quest“ verfügt über eine Vielzahl von theoretischen Ansätzen, Methoden und praktischen 

Übungseinheiten, um den Schüler*innen ganz individuell in der jeweiligen Klassen- und 

Entwicklungsstufe von der 5. - 8. Klasse Hilfe und Unterstützung anzubieten, in reaktiver wie 

präventiver Art.  Eine Erweiterung auf das zweite Modul „Lions Quest – Erwachsen handeln“ für die 

Stufe 9 bis 13 ist angedacht, aber noch nicht in Planung.  

Nachdem das Konzept „Lions Quest“ 2020 erfolgreich am Gymnasium implementiert werden 

konnte, zeigte sich der große Vorteil vor allem im Rahmen der pandemischen Bedingungen. 

Lehrkräfte konnten selbst abwägen, wann welches Thema innerhalb der Klasse gerade bearbeitet 

werden sollte, und waren in der Lage kurzfristig mit diesem Programm darauf zu reagieren. 

2. Das bereits etablierte Projekt „Wir sind stark“ in Kooperation mit der Polizei, ist nach wie vor 

fester Bestandteil des Gesamtkonzeptes im Bereich Prävention und wird in Klassenstufe 6 

durchgeführt. Nach der coronabedingten Absage mehrerer geplanter Termine seitens der Polizei, 

konnte aber am Ende des Schuljahres eine eintägige, neu strukturierte Fassung durchgeführt 

werden. 

„Wir sind stark“ ist ein Projekt für Zivilcourage und gegen Gewalt 

Jugendliche sollen Strategien und konkrete Verhaltensweisen erlernen, um sich in 

Gefahrensituationen möglichst optimal verhalten zu können. Darüber hinaus sollen sie motiviert 

werden, sich für ihre Gruppe einzusetzen und dadurch Zivilcourage täglich erleben. Dieses Projekt 

findet immer an 2 aufeinanderfolgenden Tagen an einem außerschulischen Lernort statt, in der 

Regel im Heimathaus von Sottrum und in Begleitung der Klassenlehrkräfte, sowie einem Polizisten 

bzw. einer Polizistin der Präventionsdienststelle der Polizeiinspektion Rotenburg. 

3. Prävention im Umgang mit sozialen Medien 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten ganz deutlich den immensen Bedarf an einem 

Programm, welches den Umgang mit digitalen Medien gerade in punkto Schutz und Gefahren 

schult. Cybermobbing und Cybergrooming (das gezielte Ansprechen von Minderjährigen zur 

Anbahnung sexueller Kontakte bis hin zu realen Treffen unter Gewalteinwirkung). Daher wurde 

nun in Stufe 7 eine Präventionseinheit speziell zu diesem Thema entwickelt, welches auch auf den 

Inhalten von „wir sind stark“ aufbaut, welches dahingehend bereits thematisch erweitert wurde. 
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5. Die Schulsozialarbeit an der Grundschule am Eichkamp und Außenstelle Morgenstern 

Grundschule 

5.1. Rückblick reaktive Arbeit 

Im vergangenen Schuljahr 2021/22 war Frau Klees als Schulsozialarbeiterin an beiden 

Grundschulen in Sottrum tätig.  Die wöchentliche Arbeitszeit von 12 Stunden wurde in Absprache 

mit der Schulleitung flexibel eingesetzt, und je nach Bedarf auf beide Schulen aufgeteilt, in der 

Regel am Montag, Mittwoch und Freitag mit einer Kernpräsenzzeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 

ähnlich wie am Gymnasium. Auch hier wurde entsprechend den Bedarfen ganz individuell eine 

Verlängerung und Verlagerung der Stunden vorgenommen.  

Der Schwerpunkt der Arbeit von Frau Klees lag in der individuellen Hilfestellung einzelner 

Schüler*innen, sowie der fachlichen Beratung von Lehrkräften in Bezug auf soziale Auffälligkeiten, 

Konflikten und individuellen Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Lernen innerhalb der 

Klassen. 

Es fanden regelmäßig Gespräche mit der Schulleitung und den Lehrkräften statt, in denen die 

Arbeitsschwerpunkte festgelegt und akute Probleme erörtert wurden. In Krisensituationen wurde 

die Arbeitszeit erweitert, zum Beispiel auch um als neutraler Vermittler an Konferenzen 

teilzunehmen, in denen Beschlüsse gefasst werden sollten, da die Schülerin oder der Schüler ein 

störendes, ggf. sogar gewalttätiges Verhalten zeigte. In diesen Fällen waren oft viele Vorgespräche 

mit Eltern, Lehrkräften, Schulleitung und außerschulischen Helferkreisen, wie z.B. dem Jugendamt 

vorausgegangen. 

Die Folgen der Pandemie gerade in den Klassenstufen 1 und 2 waren in diesem Schuljahr mehr 

als deutlich zu spüren. Einsätze zur Begleitung in den Unterrichtsstunden waren in einem sehr 

hohen Maße erforderlich, und mit dem wöchentlichen Stundenkontingent neben dem erhöhten 

Arbeitsaufkommen durch die nun sehr große Anzahl auffälliger Schüler*innen nicht zu bedienen. 

Eine Anerkennungspraktikantin des Studiums soziale Arbeit konnte die Schulsozialarbeit im ersten 

Halbjahr weitgehend unterstützen und Begleitung im Unterricht mit übernehmen, was sehr hilfreich 

gewesen ist, da ihre Stunden zusätzlich genutzt werden konnten. 

Das gesamte Kollegium steht Frau Klees offen gegenüber. Beratungsgespräche und Hospitationen 

im Unterricht finden regelmäßig statt und dienen dem Kontaktaufbau zu den Schüler*innen, sowie 

dem Ausbau und der Vertiefung von Beziehungen, die die Hemmschwelle senken sollen, Hilfe 

seitens der Schulsozialarbeiterin anzunehmen. Gleichzeitig stellen sie eine Teilentlastung für die 

Lehrfachkraft dar. 

Grundsätzlich gestaltet sich die Arbeit in den Schulen der Primarstufe anders als an Schulen der 

Sekundarstufe, was vor allem in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder begründet 

ist.  
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Am Gymnasium handelt es sich bei der Schulsozialarbeit in der Regel um ein freiwilliges 

Beratungsangebot und ergänzende Präventivmaßnahmen mittels Sozialtraining. An den 

Grundschulen basiert die Schulsozialarbeit in hohem Maße auf dem Faktor der Beziehungsarbeit. 

Eine möglichst hohe Präsenz im schulischen Alltag ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. Der 

Kontakt zu den einzelnen Schüler*innen wird von daher in den Pausen, aber auch im Unterricht 

gesucht, z.B. als begleitende Maßnahme im Hintergrund oder bei besonderen Gruppenaktivitäten, 

Ausflügen, Schulfesten etc.  

Dieser Unterschied zwischen der Arbeit am Gymnasium und an der Grundschule wird auch im 

Vergleich zu den genannten thematischen Gruppen deutlich, wobei die Herangehensweise der 

Schulsozialarbeiterin eine ganz andere ist. So suchen die Schüler*innen der Sekundarstufe i.d.R. 

von sich aus die Hilfe eines Schulsozialarbeiters, bzw. es wird ihnen von Lehrern oder Freunden 

empfohlen. 

Im Primarbereich dagegen werden Verhaltensänderungen oder besondere Auffälligkeiten bei den 

Schüler*innen vielfach als erstes von den Lehrkräften beobachtet, die eine Kontaktaufnahme 

seitens Schulsozialarbeit dann in der Folge initiieren. Schüler*innen in diesem Alter müssen erst 

lernen mit Konflikten selbständig umzugehen, Problematiken und Umweltbedingungen haben viel 

direktere Auswirkungen auf den schulischen Leistungsstand als in den höheren Stufen. Die 

schulbezogenen Problematiken nehmen also an der Grundschule einen weitaus höheren Anteil der 

Arbeitsstunden ein, als am Gymnasium. 

 

Thematisch können die Beratungsfälle an der Grundschule in folgende Gruppen 

unterschieden werden, wobei die Unterpunkte keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben 

und die Reihenfolge keinen Rückschluss auf die Anzahl der Beratungen zulässt: 

▪ Schulbezogene Problematiken 

o Schwierigkeiten in den Übergangsphasen vom Kindergarten zur Grundschule und 

von der Grundschule zu weiterführenden Schulen 

o Verstöße gegen die Schulordnung (störendes Verhalten) 

o Konflikte mit fremd-verletzenden Verhaltensweisen andere Schüler*innen aber auch 

Lehrkräften gegenüber 

o Sozialspezifische Probleme einzelner Schüler*innen innerhalb der 

Klassengemeinschaft 

o Lernschwierigkeiten in Folge der Pandemie  

o Schulabsentismus/Schulvermeidung 

o mangelnde Material- bzw. Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause 
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▪ persönliche Problematiken im Familienumfeld und im Freundeskreis 

o Gewalterfahrungen, Traumata 

o Vernachlässigung/Missbrauch/Drogenkonsum von Sorgeberechtigten 

o Allgemeine familiäre Spannungen, vor allem in Folge der Pandemie z.B. nach 

Arbeitsplatzverlust der Eltern und Sorgeberechtigten 

o Trennung der Eltern und daraus resultierende Probleme 

o Freundschaften (Streitschlichtung) 

o Interkulturelle Konflikte / Identitätsentwicklung in Bezug auf Migrationshintergründe 

oder infolge besonderer religiöser Vorgaben 

o Umgang mit Tod und Trauer 

 
Besonders zu betrachten ist hierbei allerdings der Punkt Gewalterfahrungen und Traumata, die 

nun bereits in der Grundschule viel Raum einnehmen.  

Frau Klees wird seitens der Schüler*innen grundsätzlich sehr gut angenommen. Durch die 

intensive Arbeit in den einzelnen Klassen fanden viele ein niederschwelliges Angebot, dass sie oft 

auch in den Pausen kurzfristig zur Kontaktaufnahme nutzten und Beratungen einforderten. Die 

Zusammenarbeit mit Eltern und Sorgeberechtigten gestaltet sich ebenso positiv, findet aber in der 

Anzahl der Kontaktaufnahme, im Vergleich zum Gymnasium, weniger oft statt. Dafür sind diese 

wenigen Fälle aber zumeist sehr arbeitsintensiv, da Unterstützungs- und Hilfsangebote erst 

evaluiert und initiiert werden müssen, oder bei denen auch die Kooperation anderer Behörden oder 

Ämter unerlässlich sind, wie z.B. dem Jugendamt, welches daraufhin entsprechende Fälle prüft 

und ggf. eine Familienhilfe einsetzt. Die Beratungssituationen in diesem Feld haben im Schuljahr 

2021/22 stark zugenommen. 

Es fanden im weiteren Bedarfsfall verschiedene Beratungsgespräche während der Unterrichts- 

und der Pausenzeit statt, sowie mit den Sorgeberechtigten nach individueller Terminabsprache 

telefonisch, in der Schule oder bei Hausbesuchen. Hierbei wurden zum Teil auch auf Wunsch die 

Schulleitung oder entsprechende Klassen- und Fachlehrkräfte hinzugezogen. 

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen von Frau Klees wurden im Schuljahr 2021/22 fast 

ausschließlich für die reaktive Arbeit, wie intensive Einzelfallhilfe, Krisenintervention, sowie 

Lehrktraft- und Elternberatung in Anspruch genommen.  

Es gab einige Fälle, die eine sehr lange Begleitung erforderten, auch in Kooperation mit dem 

Jugendamt Rotenburg, zumal die Anzeigen wegen Kindeswohlgefährdung stark gestiegen waren. 
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5.2. präventive Arbeit, Sozialtraining 
 
 

In Absprache mit der Schulleitung Frau Sterneck wurden an der Grundschule am Eichkamp, sowie 

der Morgenstern Grundschule in jeder Klassenstufe des Schuljahres 2021/22 verschiedene 

Arbeitsschwerpunkte gesetzt, um den präventiven Arbeitsbereich als wichtige zweite Säule der 

Schulsozialarbeit, trotz unabsehbarer Pandemieentwicklungen und -bedingungen zu erhalten. 

 
In den Klassen der Stufe 1 fand die Begleitung der „Aktion gelbe Füße“ in Kooperation mit der 

Polizei statt. Hier werden die zukünftigen Schüler*innen auf sichere Überwege im Straßenverlauf 

hingewiesen, welche sie auf dem Schulweg nutzen sollen. Dafür werden mit den Kindern 

zusammen gelb leuchtende Fußspuren an Übergangsstellen auf den Fußweg gesprüht.  

Zum anderen fand eine intensive Vorstellungs- und Kennlernphase zwischen Schüler*innen und 

der Schulsozialarbeiterin statt, um möglichst frühzeitig Anpassungsschwierigkeiten 

entgegenzuwirken. Dies bedeutete eine kurze Vorstellung von Frau Klees in den einzelnen 

Klassen, aber auch eine exemplarische Begleitung via Hospitation in ganzen Unterrichtsstunden, 

mit dem Angebot der individuellen Unterstützung während des Unterrichtes, vornehmlich bei der 

Klassenlehrkraft. Dies konnte für die ganze Klasse, aber auch bereits für einzelne Schüler*innen 

genutzt werden, um Schwierigkeiten zu evaluieren und geeignete Ressourcen zur Bewältigung von 

Stressoren ausfindig zu machen. Viele Schüler*innen haben Probleme in der Anpassungsphase 

vom Kindergarten zum Schulwechsel, da nun ganz andere Anforderungen plötzlich an sie gestellt 

werden. Sie müssen für sich selbst sorgen können, Materialien dabeihaben, Aufgaben lösen, 

lernen dauerhaft mit anderen zu kooperieren und Anweisungen nachzukommen. Sie mussten sich 

zuvor nicht im Rahmen von 45min. auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. Außerdem gibt es 

immer wieder Kinder, die in keiner vorschulischen Fremdbetreuung waren, und von daher viele, 

der an sie gestellten Anforderungen neben der rein lehrinhaltlichen, komplett neu sind. Der 

Ablöseprozess vom Elternhaus fällt diesen Schüler*innen in der Regel besonders schwer und 

hemmt auch die Kontaktaufnahme zu anderen Kindern, weil sie diese in der Menge einer ganzen 

Klasse, geschweige denn Schule nicht gewohnt sind, und in der Anfangsphase des Schuljahres 

stark verunsichert wirken und besonderer Unterstützung bedürfen. Da bei einigen Schüler*innen 

zudem noch Sprachbarrieren zu überbrücken sind, ist hier eine intensive Unterstützung, seitens 

der Schulsozialarbeit in den entsprechenden Klassen, durchweg positiv angenommen worden.  

Diese Klassenstufe war immer noch im besonderen Maße geprägt von pandemiebedingten 

Schwierigkeiten, das Tragen der Maske war noch Teil des Unterrichtes und das ständige 

Händewaschen führte gerade bei den Erstklässlern immer wieder zu Konflikten. Sie kannten 

vorher keinen “normalen“ Schulalltag und hatten somit starke Anpassungsschwierigkeiten unter 

erschwerten sozialen Bedingungen, da diese im Kindergarten so nicht erforderlich waren.  
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In den Klassen der Stufe 2 und 3 wurde von Frau Klees eine Unterstützung bei der Einführung 

vom „Klassenrat“ angeboten.  

Er dient der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen, sowie der Bildung einer 

harmonischen Klassengemeinschaft, die lernt in demokratischer Art Verantwortung für jeden 

Einzelnen und die Gruppe zu übernehmen. Hierfür begleitete Frau Klees die jeweilige Klasse 

intensiv einmal pro Woche, in der sie das Konzept vorstellte und mit den Schüler*innen einen 

kontinuierlichen Ablauf erprobte, bis sie die Klasse unter Leitung der Klassenlehrkraft in die 

Selbstverantwortung entließ. Eine Wiederaufnahme der Begleitung kann jederzeit stattfinden und 

ist auch erwünscht, z.B. bei der Erweiterung der verschiedenen Rollenübernahmen innerhalb des 

Rates. Ende der 4. Klasse ist es das Ziel, dass die Schüler*innen in der Lage sind, bei internen 

Klassenkonflikten in Eigenregie, sprich ohne die Zuhilfenahme von Erwachsenen, gewaltfrei 

Lösungen finden, die von allen beteiligten Parteien angenommen werden können. 

Zudem fanden kleine Einheilten sozialen Lernens über mehrere Wochen bis Monate als Begleitung 

in den einzelnen Klassen statt, die vor allem die Themenschwerpunkte „meine Gefühle, meine 

Bedürfnisse und die meines Gegenübers“, sowie den Umgang mit Konflikten schulten.  

 
In den Klassen der Stufe 4 wurde eine kurze Einheit zum Thema „Übergang in die Sekundarstufe“ 

angeboten. Hier wurden Fragen beantwortet, die sich mit dem zukünftigen Alltag in den neuen 

Schulformen Oberschule an der Wieste und dem Gymnasium Sottrum beschäftigten (weitere 

Schulen konnten natürlich auch benannt werden), - wer ist dort für ein Problem mein geeigneter 

Ansprechpartner? Was kommt alles in den ersten Wochen auf mich zu? Was wird von mir 

zukünftig erwartet? Wie gestaltet sich der Schulalltag? 
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6. Die Schulsozialarbeit an der Oberschule an der Wieste  

 
Herr Lange von SoFa.ev war als Schulsozialarbeiter zum Schuljahr 2021/22 an die Grundschule 

Selsingen gewechselt. Frau Prüllage hat ihre Elternzeit bis Februar 2022 angemeldet, sodass Frau 

Klees zusätzlich zu den Diensten an den Grundschulen und dem Gymnasium auch noch Stunden 

an der OBS leistete, damit die Stelle in der Zwischenzeit nicht vakant ist, und Schüler*innen wie 

gewohnt 3 Kräfte als Ansprechpartner haben. Der Stundenumfang belief sich auf ca. 6 bis 8 

Stunden pro Woche, Dienstag und Donnerstag von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr als Kernpräsenzzeit. 

Die weiteren Stunden wurden variabel an anderen Tagen oder Zeiten eingesetzt, je nach dem 

welche Problemlage vorlag.  

In Einklang mit den beiden bereits vor Ort agierenden Schulsozialarbeiterinnen Frau Castens und 

Heinzelbecker lag der Arbeitsschwerpunkt von Frau Klees in der Betreuung der 5. und 6. Klassen 

und befasste sich ausschließlich mit reaktiver Arbeit, da die Präventionsprojekte der OBS 

grundsätzlich von Frau Heinzelbecker durchgeführt werden.  

Durch die Tätigkeit an den Grundschulen konnte Frau Klees für die neuen 5.Klässler*innen somit 

einen ähnlich guten Übergang zur weiterführenden Schule gewährleisten, wie auch sonst am 

Gymnasium. Dies war vor allem für die Schüler*innen von Vorteil, die sich mit ihren individuellen 

Problemlagen erst kurz vor Ende der Grundschulzeit der SSA anvertrauten, und die damit nahtlos 

weiterbetreut werden konnten. Gerade nach dem sehr schwierigen pandemiebelasteten Schuljahr 

2020/21 waren die Unsicherheiten beim Schulübergang noch größer als die Jahre zuvor. 

Es fand zu Beginn des Schuljahres eine Vorstellung von Frau Klees in den 5. und 6. Klassen statt. 

Die Tage der Präsenzzeit waren entsprechend gewählt, wenn die Schüler*innen dieser Stufen 

einen langen Schultag inklusive Mittagessen und AG´s haben. Das Büro von Frau Klees lag direkt 

bei der Mensa, sodass eine niederschwellige Kontaktaufnahme während der Mittagspause gut 

möglich war und auch von einigen Schüler*innen angenommen wurde.  

Zudem begleitete Frau Klees einige Schüler*innen beim Übergang vom Gymnasium zur OBS, was 

unterschiedliche Gründe als Ursache hatte. In einigen Fällen wurde Frau Klees in beratender und 

unterstützender Art vom Jugendamt dazugebeten, da es auch an der OBS zu coronabedingten 

Absentismus von einzelnen Schüler*innen kam. Auch hier gab es Meldungen zur 

Kindswohlgefährdung und entsprechender Kooperationen mit dem Jugendamt bis hin zur 

Inobhutnahme. 

Im Januar fand die Übergabe mit Frau Prüllage statt, die ihren Dienst an der OBS damit wieder 

aufnahm. 
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7. Zusammenfassende Bewertung aller Standorte 

 
Insgesamt wurde die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und dem Kollegium an allen 

Standorten von Vertrauen geprägt, sowie als harmonisch und zielorientiert erlebt.  

Da Frau Klees an den Grundschulen und dem Gymnasium arbeitet, bietet sich die Möglichkeit, 

beide Schulformen zu vernetzen. Schüle*rinnen, die von der Primarstufe in die Sekundarstufe des 

Gymnasiums wechseln, können auf eine bekannte Ressource zurückgreifen, wenn es in der 

Übergangs- und Eingewöhnungsphase zu Schwierigkeiten kommen sollte. Ebenso besteht die 

Möglichkeit für Sorgeberechtigte, sowie Lehrkräfte einen Ansprechpartner in Konfliktsituationen zu 

haben, der bereits Erfahrungen mit den entsprechenden Schüler*innen gesammelt und eine 

Beziehung aufgebaut hat, die eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit fließend möglich 

macht. Dieser Umstand war im ersten Halbjahr nicht nur für das Gymnasium, sondern auch direkt 

für die Oberschule von großem Nutzen. 

Durch die örtlichen Bedingungen (alle Schulen liegen in einem Ort, und das Gymnasium ist am 

Gebäudetrakt der Morgenstern Grundschule angegliedert worden) bietet sich zudem die 

Möglichkeit, in akuten Fällen schnell und unkompliziert vor Ort zu sein, und Hilfestellungen zu 

bieten, wenn spontane Kriseninterventionen gefragt sind. Unterstützt wird dies durch die Aufteilung 

der Schulen, an 3 Werktagen der Woche in der Grundschule tätig zu sein, und an 2 Werktagen am 

Gymnasium, sowie an weiteren 2 Tagen an der OBS. Dadurch ist eine kontinuierliche Präsenz der 

zuständigen Schulsozialarbeiterin am Standort der Gemeinde Sottrum für 5 Tage gewährleistet, 

womit Schüler*innen, aber auch Eltern und anderen Sorgeberechtigten in puncto Ansprechzeit ein 

hohes Maß an Flexibilität geboten wurde.  

Grundsätzlich wurde die Schulsozialarbeit an allen Standorten als wichtiger ergänzender 

Bestandteil des schulischen Zusammenlebens wahrgenommen und dementsprechend auf allen 

Ebenen agiert, was durchweg positiv zu beurteilen ist.  

Der beunruhigende Ausblick im letzten Bericht des Schuljahres 2020/21 hatte sich leider im 

Verlaufe des Schuljahres bestätigt, da die Pandemie und ihre Folgen nach wie vor anhielten und 

sich zumindest bei einem Teil der Grundschulkinder der 1. und 2. Klasse in starken Folgen zeigte, 

zumindest was das soziale Miteinander anbelangte. Dem Mehraufwand konnte phasenweise nur 

mit massiven Überstunden auch am Wochenende begegnet werden und eine Entlastung der 

Situation ist im kommenden Schuljahr 2022/23 noch nicht in Sicht.  

Dieser Bericht basiert auf den Beobachtungen und Erkenntnissen der Schulsozialarbeiterin Antje 

Klees, die nachfolgenden Unterschriften der jeweiligen Schulleitungen entsprechen lediglich der 

Kenntnisnahme und müssen nicht die Schlussfolgerungen oder Einschätzungen der 

Schulsozialarbeit in vollem Umfang teilen. 
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                Schulleitung Herr Pals                                             Schulleitung Herr Barth  

 

          

              Schulleitung Frau Sterneck 

 

 

 

                  Schulsozialarbeiterin                                                Sottrum, den 09.10.2022 
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